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Auf den Antrag vom 20.09.2023 erlässt das Eisenbahn-Bundesamt gemäß § 23 Allgemeines 

Eisenbahngesetz (AEG) folgenden 

Freistellungsbescheid 

1. Das folgende Flurstück in der Gemeinde Neustadt/Sachsen, Strecke Nr. 6216, Bautzen 

– Bad Schandau, Streckenkilometer 29,910  - 30,300, wird zum 20.01.2024 von 

Bahnbetriebszwecken freigestellt: 

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück Fläche (m2) 
Neustadt/Sachsen Oberottendorf 0 685/10 14410 
 

2. Bestandteil dieses Bescheides ist der als Anlage beigefügte Lageplan, Maßstab 

1:1000, vom 21.09.2023. 

3. Die Kosten (Gebühren und Auslagen) dieses Bescheides trägt die Antragstellerin. 

Gebühren- und Auslagenbescheid ergehen gesondert. 

Hinweise: 

1. Mit der Freistellung von Bahnbetriebszwecken wird keine Aussage über künftige 

städtebauliche oder sonstige bahnfremde Nutzungsmöglichkeiten der freigestellten 

Fläche getroffen. 

2. Mit der Bezeichnung Grundstück im Gesetzeswortlaut ist ein bestimmter Teil der 

Erdoberfläche gemeint. Aus Gründen der Bestimmtheit sollen immer ganze Flurstücke 

freigestellt werden. Soweit nicht der gesetzliche Wortlaut zitiert ist, wird in diesem 

Bescheid der Begriff Flurstück verwendet. 

Begründung 

I. Sachverhalt 

Mit Schreiben vom 20.09.2023 wurde ein Antrag auf Freistellung von Bahnbetriebszwecken 

für das nachfolgende Flurstück, Streckennummer 6216, Bautzen – Bad Schandau, gestellt: 

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück Fläche (m2) 
Neustadt/Sachsen Oberottendorf 0 685/10 14410 
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Folgende Unterlagen sind dem Antrag beigefügt: 

- Antrag auf Freistellung von Bahnbetriebszwecken der DB Netz AG, vertreten durch DB 

AG, DB Immobilien, Niederlassung Leipzig  

- Erläuterungsbericht 

- Zusammenfassung der Stellungnahmen der konzerninternen Verfahrensbeteiligten  

- Ergebnis der Detailprüfung zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken  

- Bestell-Nr. für den Gebührenbescheid 

- Bekanntgabe Änderung im Liegenschaftskataster vom 24.08.2023 

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 01.08.2023 

- Eigentümernachweis, Eintragungsbekanntmachung vom 31.01.2023 

- Übersichtslageplan 

- Plan zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken, M 1:1000 

Durch die DB AG, DB Immobilien wurden alle betroffenen Geschäftsbereiche der DB AG zu 

der freizustellenden Fläche befragt. Eine Zusammenfassung der Stellungnahmen der 

Verfahrensbeteiligten der DB AG liegt dem Eisenbahn-Bundesamt vor. Die Prüfung der 

konzerninternen Stellungnahmen durch die DB AG, DB Immobilien ergab, dass die 

beantragte Fläche freistellbar ist und nicht mehr länger für Bahnbetriebszwecke benötigt 

wird. 

Das Eisenbahn-Bundesamt bestätigte der Antragstellerin mit Schreiben vom 25.09.2023 den 

Eingang des Antrages. 

Am 25.09.2023 wurde die oberste Landesplanungsbehörde (Sächsisches Staatsministerium 

für Regionalentwicklung) gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1 AEG über den Eingang des Antrages 

informiert. 

Mit Schreiben vom 25.09.2023 hat das Eisenbahn-Bundesamt die öffentliche 

Bekanntmachung der Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme im Bundesanzeiger 

veranlasst. In dem am 11.10.2023 im Bundesanzeiger erschienenen Text wurden die 

Eisenbahnverkehrsunternehmen, die nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Regionalisierung 

des öffentlichen Personenverkehrs (Regionalisierungsgesetz – RegG) bestimmten Stellen, 

die zuständigen Träger der Landes- und Regionalplanung, die betroffenen Gemeinden sowie 

die Eisenbahninfrastrukturunternehmen, soweit deren Eisenbahninfrastruktur an die vom 

Antrag betroffene Eisenbahninfrastruktur anschließt, aufgefordert, innerhalb einer Frist von 

einem Monat nach der Veröffentlichung Anregungen und Bedenken, die für oder gegen die 

Freistellung des genannten Flurstücks sprechen, vorzutragen.  
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Zusätzlich wurde der Inhalt dieser Bekanntmachung am 25.09.2023 auf der Internetseite des 

Eisenbahn-Bundesamtes (www.eba.bund.de) veröffentlicht. 

Stellungnahmen sind nicht eingegangen. 

 

II. Rechtliche Würdigung 

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Freistellung von Bahnbetriebszwecken des o. g. 

Flurstücks in der Gemeinde  Neustadt/Sachsen gemäß § 23 AEG liegen vor. 

Die Freistellung von Bahnbetriebszwecken konnte daher ausgesprochen werden. 

Rechtsgrundlage für die Freistellung von Bahnbetriebszwecken ist § 23 AEG. 

Nach § 23 Abs. 1 AEG stellt die zuständige Planfeststellungsbehörde für Grundstücke, die 

Betriebsanlage einer Eisenbahn sind oder auf denen sich Betriebsanlagen einer Eisenbahn 

befinden, auf Antrag des Eisenbahninfrastrukturunternehmens, des Eigentümers des 

Grundstücks, der Gemeinde, auf deren Gebiet sich das Grundstück befindet, oder des 

Trägers der Straßenbaulast einer öffentlichen Straße, der diese Grundstücke für Zwecke des 

Straßenbaus zu nutzen beabsichtigt, die Freistellung von Bahnbetriebszwecken fest, wenn 

kein Verkehrsbedürfnis mehr besteht und langfristig eine Nutzung der Infrastruktur im 

Rahmen der Zweckbestimmung nicht mehr zu erwarten ist. Satz 1 gilt auch für Grundstücke, 

auf denen sich keine Betriebsanlage mehr befindet. Befindet sich auf dem Grundstück eine 

Betriebsanlage, für deren dauerhafte Betriebseinstellung eine Stilllegung nach § 11 AEG zu 

erwirken ist, so kann die Freistellung von Eisenbahnbetriebszwecken erst nach Eintritt der 

Bestandkraft der Stilllegungsentscheidung erfolgen. Für die Freistellungsentscheidung ist die 

vollständige oder teilweise Beseitigung von nicht betriebsnotwendigen Eisenbahnanlagen 

keine Voraussetzung. Mit der Freistellungsentscheidung endet die eisenbahnrechtliche 

Fachplanungshoheit. 

Die formellen Voraussetzungen des § 23 AEG liegen vor. 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist für die Entscheidung über die Freistellung von 

Bahnbetriebszwecken gemäß § 23 Abs. 1 AEG i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 S. 2 des 

Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 

(Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz- BEVVG) i. V. m. § 18 AEG als 

Planfeststellungsbehörde für Eisenbahnen des Bundes zuständig. 
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Die Antragstellerin ist als Eisenbahninfrastrukturunternehmen antragsbefugt. 

Weiter hat das Eisenbahn-Bundesamt das nach § 23 Abs. 2 AEG erforderliche 

Beteiligungsverfahren durch öffentliche Bekanntmachung im Bundesanzeiger durchgeführt. 

Die materiellen Voraussetzungen des § 23 AEG sind ebenfalls gegeben. 

Bei der zur Freistellung beantragten Fläche handelt es sich um das Flurstück 685/10 der 

Gemarkung Oberottendorf. Die freizustellende Fläche befindet sich am Haltepunkt 

Oberottendorf, an der Strecke 6216, Streckenbezeichnung Bautzen – Bad Schandau, 

Streckenkilometer 29,91 – 30,30. Auf dem Vorgängerflurstück, jedoch nicht auf der 

freizustellenden Fläche, befinden sich Oberbauanlagen dieser Strecke. Durch diese Anlagen 

besteht ein räumlicher und funktioneller Zusammenhang zur Strecke, der den 

Rechtscharakter einer Eisenbahnbetriebsanlage darstellt. 

Die Freistellungsfläche befindet sich im erforderlichen Grenzabstand zu den bahnbetriebs-

notwendigen Anlagen.  

Die von der DB AG, DB Immobilien durchgeführte und vom Eisenbahn-Bundesamt 

nachvollzogene bahninterne Prüfung ergab, dass das freistellbare Flurstück dauerhaft nicht 

mehr für Bahnbetriebszwecke benötigt wird und sich auf bzw. in der Fläche keine für den 

Bahnbetrieb notwendigen Eisenbahnbetriebsanlagen mehr befinden. 

Für die freizustellende Fläche besteht kein Verkehrsbedürfnis mehr und die Nutzung der 

Infrastruktur im Rahmen der Zweckbestimmung ist nicht mehr zu erwarten.  

Aufgrund der Ausführungen in den Antragsunterlagen und den Informationen des Eisenbahn-

Bundesamtes steht die Freistellung von Bahnbetriebszwecken der Fläche nicht im 

Widerspruch zu bundesrechtlichen oder landesrechtlichen Planung(en)/ Planungszielen. 

Ein eisenbahnrechtliches Zulassungsverfahren ist für das betreffende Flurstück derzeit beim 

Eisenbahn-Bundesamt nicht anhängig. 

Durch die Freistellung von Bahnbetriebszwecken endet die Eigenschaft als Betriebsanlage 

einer Eisenbahn mit der Folge, dass die Fläche aus dem eisenbahnrechtlichen 

Fachplanungsprivileg (§ 38 BauGB i. V. m. § 18 AEG) entlassen wird und damit die 

Planungshoheit vom Fachplanungsträger Eisenbahn-Bundesamt wieder vollständig auf die 

kommunale Bauleitplanung übergeht.  

Ab diesem Zeitpunkt unterliegt die Fläche und deren Anlagen ausschließlich dem 

allgemeinen Bauplanungsrecht und der kommunalen Zuständigkeit. 
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Das Eisenbahn-Bundesamt verliert auch die Hoheitsbefugnisse und damit gleichzeitig die 

Zuständigkeit für die Aufsicht. Entsprechendes gilt auch für die polizeiliche Zuständigkeit der 

Bundespolizei (vgl. § 3 Abs. 1 BPolG). 

Ausfertigungen dieses Bescheides erhalten: 

- DB AG, DB Immobilien in Vertretung der DB Netz AG 

- Gemeinde Neustadt/Sachsen 

- Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung 

- Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden 

- Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 

- Bundespolizeidirektion Pirna 

Die Entscheidung über die Gebühren und Auslagen beruht auf § 1 i. V. m. § 22 Abs. 3 und 4 

des Bundesgebührengesetzes (BGebG) i. V. m. der besonderen Gebührenverordnung des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur für individuell zurechenbare 

öffentliche Leistungen des Eisenbahn-Bundesamtes (Besondere Gebührenverordnung 

Eisenbahn-Bundesamt – EBA BGebV). Über die Höhe ergehen gesonderte Bescheide. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den vorstehenden Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung 

Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim 

Eisenbahn - Bundesamt 

Außenstelle Dresden 

August-Bebel-Str. 10 

01219 Dresden 

 

einzulegen. 

 

Die Widerspruchsfrist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der oben genannten 

Frist bei einer anderen Außenstelle des Eisenbahn-Bundesamtes oder seiner Zentrale, 
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Eisenbahn - Bundesamt 

Heinemannstraße 6 

53175 Bonn 

eingelegt wird. 
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Übersicht der Freistellungsfläche 
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